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bunben würben, wobei al§ befonbetS roefentllcb nod} bet
Utnjiattb betrautet tourbe, bag bte Sflöfce babta oettücft
toetbett fonnten, too fie jut S3efegtgung bet Sürbefcblag»
teile etforbetltdij toaren. ®ag auch Säten befannt ge»

toorbctt jinb unb audj ^eutc noch gebraust toetbett,
tueldje im ©runbe nut bledjbefdjlagene ^oljtfiten jinb,
mag nebenbei bemetït werben ; etwas mehr 5Red}t als
elfetne Süren angefprodjen p werben, haben bte ©oppel«
Me^löten mit Sisbegetalage. ©o wertooG tnbeffen bte

elfetnen Suren pr iBerljütung ber ©etteroerbrettung oon
getter finb, bebeuten biefelben auf ber anbeten ©elte
aucg nicht feiten eine gtoge ©efabr, wenn bie p ben>

felben pagenben @d)tüget nidjt fofort pr ©teGe gnb,
mäfjtenb ^oljtûren fdjneG etagefdjlagen gnb, wenn eS

gilt burc^ baS geuer abgefc^ntttene unb fomit gefäbrbete
2Jienfd)enleben p retten, letften SRetaGtüren ganz erbeb»
Hi^en SBiberftanb, gnb ohne geeignete ©erfjeuge otel»

leicht überhaupt nicht p öffnen, ©tefem ttbelftanb bat
man baburd) abpbelfen oorgefdjlagen, bag in ber Gläbe
beS StbnappfcbloffeS eine platte aus feuerfeftem, aber
leidet jerbrecbbarem äRaterial tn bie Sär etngefegt würbe,
[obag man nacb gerftörung btefer platte bie Sät oon
ber entgegengefe^ten Seite burch ^erabbrötfen beS ©rücfetS
öffnen tonnte.

©rebtäten geigen ebenfaGS febr oerfdjtebene ©egdjtS«
punfte ; bas gewöbnlitbe ©rebtreuj mit baran befeftigten
klügeln ig bie etafacbge gorm. ©te SRitteladjfe ig oben
unb unten feggelagert unb bte ganje Sur in etnen frets»
förmigen SRaurn etagefefct, begen UmfcbltegungSwänbe
minbegenS groei^Sßtertel bei otergägeligen ©rebtären ab
fdbltegen ; würbe man weniger etnfdjllegen, fo tönnte im
©inter bte falte Slugentuft ungebtnbert tn ben Glaam
etngrömen ; gab aber jwei gegenäberliegenbe SBtertel ober
etroaS mebr gebecft unb ber fettlid^e ©cblug leiblich gut,
fo roirb gets ber fcbon wteber nadgolgenbe glügel ben
SHanm abgeflogen laben, wenn ber oorange|enbe nadj
augengtn ögnet. @S gibt jebodj audb nocb befonbere
33orri(|tungen pr 93er|fltung oon Suftpg im gimmer
an gewöhnlichen Sören ober auch befonberS fongruterten
ÜBtnbfangtären. gär befonbere ©elegenbeiten ig eS pu et

wögig, wenn bie glügel ntdbt garr mit ber mittleren
$rel)n>eïïe oetbunben gab, fonbern gef) bei S3ebatf p=
fammenflappen, refp. umlegen lagen, beifptelSweife tn
ögentlit^en ©ebäuben, aSerfammlungShfalen rc.

So ptedfmägig eine ©retgür bei normaler 58etiu&ung
i«tn mag, fo bilbet ge jebenfaQS beim Ausbruch etneS
StanbeS eine augerorbentltc|e ©efabr, ba in foldjen
Än burdj fopgofe §ag ein Sünbrängen oon beiben
Seiten gattgnben fann, fobag bie Sär getj weber oor»
®5rtS nodj rüdfmärts breben fann. ©twaS praftifdjer
pb In biefer Sejtebung bie ©rebtären, weldje gatt ber
littelföule einen feggebenben Qnnenraum umfdgiegen,
ta als ©urdjgana p benufcen ig.

Sie ©cbutjtüren bieten naturgemäg feine groge 3lb
wdjSlttng. 50ei ibnen ig bie Sär felbg weniger tnter»
flpit, es ig oerfdbtebene Stnorbnung ber gübrung, welche
le nadg ber gewünfdjjten SewegungSridjtung entfpredbenb
fleftaltet fein mug. ©le etngägeltge ©cbiebetür ig oer
Wtnlsmögig febr etnfadb; bte jweigügeltge bietet einige
"PetfenSwerte SRomente tnbepg auf bte Sßetbtnbung
% bie Ibbängigmadjung ber beiben glügel oonetnanber.

Sem lanbläuggen SSegrig oon Säten geben bte als
®%türen bezeichneten SBetfdjlug» ober äbfperrmittel
¥>tt ettoaS fern, weniggenS foweit eS gdblum pfammen»
!',%• fdgebbare ©itter banbelt, wäbrenb bte garre

ertür, wie ge als ©talagögnungSoerfcblug an eifernen
lern ober Säugenmauern befannt ig, unbebenflid} unter

tt? begriff fäGt. ©te pfammenlegbaren ©ittertären
wen ans oielen flehten ©läcfe«, weldbe burdj ©elenfe

"Wetnanber oetbunben gnb. ©te fRicgtung ber ©tajel»

gäbe mug annäbernb wageredfjt ober fenfredEjt fein, ©a
bie SBemegungSricbtung folder ©titer pmetg auch wage«
reegt ig, fo bürfen bie in biefer Glichtung Itegenben Setle
tn gegredttem 3uganb natürlich fetne wageredbt gegredfte
State bilben, ba fong ein gafammenfehteben nicht ohne
©ebwterigfetten p bewerfgeOigen wäre. @S wirb alfo
eta unabweisbares ©rforbernts fein, bag auS annäbernb
fenfredjter unb wageredbter Gtidjtung ootlaufenben 3tb=

fdjnitten begehenbe ©ittertären mit Stafdgägen ober äbn»
iid^en 3Jlitteln oeifeben gab, welche etne gänjliche ©tref»
fung ber wagerechten Seile oerhtabert. ©oGen folche
Säten mit Ornamenten oetfeben werben, fo mögen biefe

natürlich fo gegeGt werben, bag beim 3ufammenfcbleben
geh bie SBegrenpngSlinte ber Ornamente eines jeben
©tädfeS taetnanberlegen, ohne bie ©cbltegungSbewegung
ber einzelnen ©elenfe p btabern.

Set ben pfammenroûbaren Säten fommt eS baupt»
fäd^ltch barauf an, bag bie in befannter SDßeife auf fett»
itdfj ta ber Särögnung angeorbneten ©aljen auf roübare
Särwänbe butdb eta pfammenfdbtebbareS ©itter gegeGt
fo oetgeift gnb, bag eine Untergütjung ber Sär burdb
gübtungSroUen ober bergleidben entbebrlidb ig. „Glab."

^cuerfchatt.
(äRitgeteUt.)

SJlit ©tatritt ber &etbgjeit erlagen bie jürdberiftheu
©emetaben In ibren amtltdben igubltfationSorganen eine

Setanntmadbung mit ber überfchttft „geuerfebau", worin
bie gnbaber oon gabrifen unb gewerblichen Setrteben,
bie SBegbet oon ©obn» unb ©efchäftSbäufern unb bte
ästetet aufgeforbert werben, bie geuerungSetaridbtungen
auf bte fommenbe £>etjpetiobe hin, gränblich in ©taub
geGen p lagen, bamit bie balb begtanenbe geuetfehau
aGeS in beger Orbnung oorgnbe. 3ebe ©emetnbe er»

nennt auf bie orbentlidje ImtSbauer oon 3 fahren Orts«
geuetfthau<@£perten. GReigenS werben biep im gadj be»

wanberte Çaubroerfer auSetforen. 5Rur bie beiben ©täbte
gärich unö ©intertbur beg^en bte Qngitution ber Se»

rufs»geuerfthauer, welche baS gan^e Qabr btabutch fish
mtt nichts anberm, als feuerpolizeilichen gunftionen, be»

fc|äftigen.
©ie ©ireftion beS Innern beS KantonS gärich, be»

iifbungSweife bte ibr untergeGte SBranboergchetungSan»
galt lägt eS fi<h angelegen fein, bie geuetfehau» ©jperten
In petiobifehen Warfen butch SSorträge unb praftifche
Übungen in ibr Slmt etnpfübren ober fchon erworbene
Kenntnige p oerttefen. ©tn folcher ÄurS, an welchem
ca. 85 geuerfshauer auS aGen RantonSteilen teilnahmen,
fanb am 17. ©eptember 1931 in Oerltfon gatt. 3wecE

btefer 3eile« ig» auch eine breitere ögentfiebfett, gabrif»,
©erfgatt» unb $auSbefi|er, GRieter« unb Hausfrauen
über bie Sefugnige unb bie Sätigfett ber geuerf«|aube»
amten aufpflären.

©te Seitun g ber SBerangaltung lag In ber £anb beS

Herrn gte b» 3tbjunft ber fantonalen geuetpolijei 3ärich-
§n feinem ©rögnungSwort wies er barauf bin, bag bte

fantonale SöranboergcherungSangalt aGjäbrttcb über eine
3RtGion granfen für bte götberung beS geuerlöfchwefenS
ausgebe. Sro|bem werbe aber bie Singalt boch aüjäbtlicb
im ©urchfdbnitt mit über P/» SRiGionen granfen belöget

für SSergätung oon Sranbfdbäben. Aufgabe beS geuer»

fdbauetS fet eS, nicht p löfchen, fonbern ootjubeugen,
SSranbfchäben nach SRögltdbfett p oerbäten.

gn einem mit oielen éeifptelen aus reichen ©rfah«

rungen gefpieften fegelnben Vortrage oerbreitete geh htetfuf
ber ber ©tabt gärich, H^r S a n n e r
über baS Sb«*"ût „Sbeorte über ©ut^fübrung ber geuer.»
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bmden wurden, wobei als besonders wesentlich noch der
Umstand betrachtet wurde, daß die Klötze dahin verrückt
werden konnten, wo fie zur Befestigung der Türbeschlag-
teile erforderlich waren. Daß auch Türen bekannt ge-
worden find und auch heute noch gebraucht werden,
welche im Grunde nur blechbeschlagene Holztüren sind,
mag nebenbei bemerkt werden; etwas mehr Recht als
eiserne Türen angesprochen zu werden, haben die Doppel-
blechtüren mit Asbesteinlage. So wertvoll indessen die
eisernen Türen zur Verhütung der Weiterverbreitung von
Feuer find, bedeuten dieselben auf der anderen Seite
auch nicht selten eine große Gefahr, wenn die zu den-
selben passenden Schlüssel nicht sofort zur Stelle find,
während Holztüren schnell eingeschlagen find, wenn es

gilt durch das Feuer abgeschnittene und somit gefährdete
Menschenleben zu retten, leisten Metalltüren ganz erheb-
lichen Widerstand, find ohne geeignete Werkzeuge viel-
leicht überhaupt nicht zu öffnen. Diesem übelstand hat
man dadurch abzuhelfen vorgeschlagen, daß in der Nähe
des Schnappschlosses eine Platte aus feuerfestem, aber
leicht zerbrechbarem Material in die Tür eingesetzt wurde,
sodaß man nach Zerstörung dieser Platte die Tür von
der entgegengesetzten Seite durch Herabdrücken des Drückers
öffnen konnte.

Drehtüren zeigen ebenfalls sehr verschiedene Gesichts-
punkte; das gewöhnliche Drehkreuz mit daran befestigten
Flügeln ist die einfachste Form. Die Mittelachse ist oben
und unten festgelagert und die ganze Tür in einen kreis-
sonnigen Raum eingesetzt, dessen Umschließungswände
mindestens zwetMertel bei vterflügeligen Drehtüren ab
schließen; würde man weniger einschließen, so könnte im
Winter die kalte Außenluft ungehindert in den Raum
einströmen; find aber zwei gegenüberliegende Viertel oder
etwas mehr gedeckt und der seitliche Schluß leidlich gut,
so wird stets der schon wieder nachfolgende Flügel den
Raum abgeschlossen haben, wenn der vorangehende nach
außenhin öffnet. Es gibt jedoch auch noch besondere
Vorrichtungen zur Verhütung von Luftzug im Zimmer
an gewöhnlichen Türen oder auch besonders konstruierten
Windfangtüren. Für besondere Gelegenheiten ist es zwick
mäßig, wenn die Flügel nicht starr mit der mittleren
Drehwelle verbunden find, sondern sich bei Bedarf zu-
lammenklappen, resp, umlegen lassen, beispielsweise in
öffentlichen Gebäuden, Versammlungslokalen ec.

So zweckmäßig eine Drehtür bei normaler Benutzung
sein mag, so bildet sie jedenfalls beim Ausbruch eines
Brandes eine außerordentliche Gefahr, da in solchen
Fällen durch kopflose Hast à Andrängen von beiden
Veiten stattfinden kann, sodaß die Tür sich weder vor-
märts noch rückwärts drehen kann. Etwas praktischer
M in dieser Beziehung die Drehtüren, welche statt der
Rittelsäule einen feststehenden Jnnenraum umschließen,
der als Durchgang zu benutzen ist.

Die Schutztüren bieten naturgemäß keine große Ab
vechslung. Bei ihnen ist die Tür selbst weniger tnter-
sffant, es ist verschiedene Anordnung der Führung, welche
!e nach der gewünschten Bewegungsrichtung entsprechend
Galtet sein muß. Die einflügelige Schiebetür ist ver
Mtnismäßig sehr einfach; die zweiflügelige bietet einige
dankenswerte Momente tnbezug auf die Verbindung
M die Abhängigmachung der beiden Flügel voneinander.

Dem landläufigen Begriff von Türen stehen die als
Mertüren bezeichneten Verschluß- oder Absperrmittel
M etwas fern, wenigstens soweit es sichsum zusammen-
V'tesp. schiebbare Gitter handelt, während die starre
M ertür, wie fie als Einlaßöffaungsverschluß an eisernen
Altern oder Außenmauern bekannt ist, unbedenklich unter
Gn Begriff fällt. Die zusammenlegbaren Gittertüren
Mhen aus vielen kleinen Stücken, welche durch Gelenke

Mnander verbunden find. Die Richtung der Einzel-

stäbe muß annähernd wagerecht oder senkrecht sein. Da
die Bewegungsrichtung solcher Gitter zumeist auch wage-
recht ist, so dürfen die in dieser Richtung liegenden Teile
in gestrecktem Zustand natürlich keine wagerecht gestreckte
Linie bilden, da sonst ein Zusammenschieben nicht ohne
Schwierigkeiten zu bewerkstelligen wäre. Es wird also
ein unabweisbares Erfordernis sew, daß aus annähernd
senkrechter und wagerechter Richtung vorlaufenden Ab-
schnitten bestehende Gittertüren mit Anschlägen oder ähn-
lichen Mitteln versehen find, welche eine gänzliche Strek-
kung der wagerechten Teile verhindert. Sollen solche
Türen mit Ornamenten versehen werden, so müssen diese

natürlich so gestellt werden, daß beim Zusammenschieben
sich die Begrenzungslinie der Ornamente eines jeden
Stückes ineinanderlegen, ohne die Schlteßungsbewegung
der einzelnen Gelenke zu hindern.

Bet den zusammenrollbaren Türen kommt es Haupt-
sächlich darauf an, daß die in bekannter Weise auf seit-
lich in der Türöffnung angeordneten Walzen auf rollbare
Türwände durch ein zusammenschiebbares Gitter gestellt
so versteift sind, daß eine Unterstützung der Tür durch
Führungsrollen oder dergleichen entbehrlich ist. „Natz."

Feuerschan.
(Mitgeteilt.)

Mit Eintritt der Herbstzeit erlassen die zürcherischen
Gemeinden in ihren amtlichen Publtkationsorganen eine

Bekanntmachung mit der Überschrift „Feuerschau", worin
die Inhaber von Fabriken und gewerblichen Betrieben,
die Besitzer von Wohn- und Geschäftshäusern und die
Mieter aufgefordert werden, die Feuerungseinrichtungen
auf die kommende Heizperiode hin, gründlich in Stand
stellen zu lassen, damit die bald beginnende Feuerschau
alles in bester Ordnung vorfinde. Jede Gemeinde er-
nennt auf die ordentliche Amtsdauer von 3 Jahren Orts-
Feuerschau-Experten. Meistens werden hiezu im Fach be-

wanderte Handwerker auserkoren. Nur die beiden Städte
Zürich und Winterthur besitzen die Institution der Be-
rufs-Feuerschauer, welche das ganze Jahr hindurch sich

mit nichts anderm, als feuerpolizeilichen Funktionen, be-

schäftigen.
Die Direktion des Innern des Kantons Zürich, be-

zjxhungsweise die ihr unterstellte Brandverficherungsan-
stalt läßt es sich angelegen sein, die Feuerschau-Experten
in periodischen Kursen durch Vortrüge und praktische
Übungen in ihr Amt einzuführen oder schon erworbene
Kenntnisse zu vertiefen. Ein solcher Kurs, an welchem
ca. 85 Feuerschauer aus allen Kantonsteilen teilnahmen,
fand am 17. September 1931 in Oerlikon statt. Zweck
dieser Zeilen ist. auch eine breitere Öffentlichkeit, Fabrik-,
Werkstatt, und Hausbesitzer, Mieter- und Hausfrauen
über die Befugnisse und die Tätigkeit der Feuerschaube-
amten aufzuklären.

Die Leitung der Veranstaltung lag in der Hand des

Herrn Fretz, Adjunkt der kantonalen Feuerpolizei Zürich.

In seinem Eröffnungswort wies er darauf hin, daß die

kantonale Brandversicherungsanstalt alljährlich über eine

Million Franken für die Förderung des Feuerlöschwesens
ausgebe. Trotzdem werde aber die Anstalt doch alljährlich
im Durchschnitt mit über 1^/s Millionen Franken betastet

für Vergütung von Brandschäden. Aufgabe des Feuer-
schauers sei es, nicht zu löschen, sondern vorzubeugen,
Brandschäden nach Möglichkett zu verhüten.

In einem mit vielen Beispielen aus reichen Ersah-

rungen gespickten fesselnden Vortrage verbreitete sich hierauf
der Chef-Feuerschauer der Stadt Zürich, Herr Tann er
über das Thema: „Theorie über Durchführung der Feuer-,
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polijet, Kontrolle in Um« nttb Neubauten, ©rgellung unb
Kontrolle oon geuergeHen." SBeglettenb für bie Au8»
Übung ber geuetfdiau ig bte Pcrorbnung betreffenb bie

geuerpolijei für ben Ranton 8ört<h oom 31. ®ejember
1910, meldte In 13 Abfchnitten mit 153 Paragraphen
gegtiebert, Sfuffd^Iu^ gibt über Perlehr mit gern unb
feuergefährlichen ©egenftänben, Porfdjriften betreffenb bie

PeleucfitungSoortichtungen unb §eij<, Rod)** unb ähnliche
(Einrichtungen, ©rgettung unb Unterhalt gewöhnter
geuerungSanlagen, Porfc|riften für baS Steinigen ber
geuerungSanlagen, anbermeitige bauliche Anlagen unb
(Einrichtungen, eleltrifdje ©tarlgromlettungen unb An*
lagen, ©rgellung unb Petrleb non ÜWotoren, transport,
Sagerung unb Pehanblung unb Petlauf oon feuerge»
fähtlichen Stoffen, transport unb Sagerung oon (Ejplo-
fioftoffen, Porfdjriften betreffenb bte Söfdjanftalten, Hanb«
habung ber geuerpolljet unb ©trafbegimmungen. gn
etnigen befonberen Petorbnungen flnb Porfchrtften über
AutO'SlngeHräume, über Ratbib unb Ajetplen, über ©tn*
rldgung unb. Petrleb oon Rlnotheatern unb Aufbewah**

rung oon Kinofilmen ufto. niebergelegt.
®aS Stmt beS geuerfchauetS jählt nicht ju ben Sintern

angenehmer Art; baS Petgänbnis für beffen £ätiglett
ift im allgemeinen ein bebauerltch geringes, îro^bem bem
geuetfdjauer eminente SBerte beë PollSoermögenS jur
Pewahrung oon Pranbfchäben anoertraut flnb.

®er Referent gtng hterauf über jur betaiHlerten Pe*
fchreibung ber feuerpolljetllchen gunîtionen, mobei als
Söeifptele ein Pauemgeböft, ein SNiethauS unb etn ®e»
werbebetrteb bienten. ®er geuetfehauer befleht fiel) baS

ju Infpijterenbe Dbjelt fdjon oon äugen unb lägt auch
beffen nähere unb weitere Umgebung nidjt auger Seht,
©elbgoergänbltch ift, bag ber geuerfchauer ftch in ge»

höriger gorm beim Hauseigentümer, ©efchäftslnhaber,
Nlteter, bei ben Hausfrauen ufw. anmelbet, erforberllchen**
falls burch Porjetgung ber amtlichen Segitimationëïarte
fleh auSroeift. @r mug geh nicht bamit begnügen, lebigltdj
bie ihm oom Pegger ober 3Hieter geöffneten Päume In
Augettfdjeln ju nehmen, er mug gegenteilS alle Päurn»
lichfelten, oom Keller bis unter ®ach Durchgehen, geh nach
bem Petbleib bet Afd&e, nach bem Aufbewahrungsort
feuergefährlicher ©ubftanjen (ßünbhöljer, Penjtn, £er*
pentln ufto.), nach ©tngeDräumen für Pïotorfahrjeuge, Sral«
toren unb bergleichen mehr, erîunbigen unb erforberltchen*
falls Patfchläge unb SBeifungen erteilen. geggegeDteNlän*
gel gnb jeweils in befonberen Stapporten bem ©emetnbejsat
ju melben, jweds (Erlag etner befrigeten Verfügung an
ben gehlbaren. ®le Ofen foHen gut auSgegridjen unb
nicht mit SlbfäUen oollgepfropft fetn. gn ©aSlüdhen gnb
bte ©asfchläudje ju unterfuchen. Sei SBohnungSwethfeln
werben bie Öfen öfters oergeUt ; ba ig barauf p achten,
bag bte Stauchrohretnmfinbungen Ins Kamin mit gut paf=
fenben ausgefütterten Stauchbüchfen unb nicht nur mit
Papterfd&übeln ober mit über bte Öffnung gellebten ®a=
peten, oermacht werben. Unjwedmägtg ig es, wenn an
3enlralhelpngSlamtne noch anbere geuetgeüen ange*
fdfjlogen werben ; baS gute gunftionieren ber Hetpng ig
baburch in grage gegellt unb eS begeht bie ©efahr beS
Austrittes oon Pauchgafen ober fogar oon giftigen Roh*
lenojpbgafen In 28ohn« ober ©djlafräume. gn Neubauten
follten Kamlnwanbungen gets 12 cm bid hergegellt wer*
ben, um eoentuell fpäter etnpbauenbe gentral» ober ©ta*
genheipngen ohne (Schwier igletten an etn foldjeS Kamin
anfchliegen p Eönnen. gn SPehgereten unb Pauemhäu*
fetn gnb audh bte Paucïjlammern etngehenb p begdbtigen.
Pufjtüren foUen tntalt unb gets mit etnem ®oppel oer«
fehen fein. ®em geuerfchauer geht auch bte Befugnis
unb pgidjt ja, über bie Sätiglett beS Kaminfegers ju
wachen, ju welchem Swede tn jebem Haufe bas Kamin*
fegerbüchlein jur ©Ingeht ju oetlangen ig. ©adje beS

Kaminfegers ig eS, ben geuerfchauer über feggeftellte

SPängel ju benachrichtigen, lud) Nebengebäube gnb ber

feuerpolijeillchen Unterfmhung ju unterjtehen. gehler an

Pllhfdjutjanlagen gnb bem jugänbigen Plifcf<huhauffel|et

ju melben. ©urdjbrochene Pranbmauern fallen gets ait
feuergtheren PetfdE)lügen oerfehen fetn. gn äBertftätten

gnb bie fegen unb bie transportablen geuerungSeturich
tungen (Seimöfen, Schweiganlagen, ©gen ufw.) genau

ju befehen. gür bte Aufbewahrung brennbater Abfälle,

Puhfäben ufw. gnb geeignete eiferne ©efäge ju oer>

wenben. gn gabtilen, grögetn SBerlgätten, Petfamm*
lungSfälen ufw. mügen geuerlöfchgerätfdjaften tn gets

gebrauchsberettem guganbe oorhanben fetn. Steppen unb

Notausgänge müffen gut jugänglid} fein. ®a8 Anfd)tap
oon Holjtäfer an Kamlnwanbungen ig nur jujulaffen,
wenn oorher bte Kamine Innen unb äugen gut oerpu|t
werben unb fofetn jwifdjen Kamlnwanb unb Holjtäfer
eine ©ternit» ober Afbegplatte eingebracht wirb, ffn

Kamlnwanbungen bürfen leine Settungen, Nohrfchellen,

Silberhalen ufw. eingelaffen werben. Aber Hängelampen,
fet eS Petrol ober ®aS, mug immer etn richtiger ®edett>

fdph angebracht werben.
AIS befonbetS wichtig bejeidjnete ber Steferent Me te

ben Perorbnungen gipulierte Anjetgepgicht ber §au3

begger unb ber Hanbwerler, bei NeuergeUung ober 93er*

änberung oon geuerungSanlagen; gehlbare gnb bem

©emetnberat jur Segrafung anjujeigen. Qn Neubauten

gnb bie geuerungSanlagen währenb ber Saujeit fort*

laufenb ju lontrollteren.
®er geuerfchauer foH geh aber nicht nur mit ber

geggellung unb Napportterung oon SJtängeln befagen,

er foil eS geh jur eifernen pgidgt machen, nach Sblau)

ber angefefeten grig Nachfdhau ju halten, bem ©emetnbe*

rat über ba§ ©rgebnis ber Nachfchau Napport ju et*

gatten unb für Säumige enifpredgenbe Seftrafung unb

im galle oon ©efahr bte Ausführung oon bringtidjeit
©icherungSarbeiten auf bem ©jelutionSwege auf Sogen

beS gegtbaren ju beantragen. Augetbem lann bie ®ta*

gellung etneS SBetrlebeS bis jur reglofen ©rfüKung ber

gefehlt^en Porfdgriften oeranlagt werben. ®en @emetn*

ben geht für bie Kogen foldger poltjeilidjer SNagnagmen
ein allen übrigen Pfanbrechten oorgehenbeS gefegütgee

Pfanbreeht an ber betreffenben Siegenfehaft ju.
übet baS Kaminfegerwefen tn Pejug auf bie

geuerfchau referierte Herr Hagenbudjer, ©gef ber

geuetfdgau ber ©tabt SCBtntettgur. @r beganbelte oorerg

bte otelerlet jur Perwenbung gelangenben geuerun#
materlalien unb ber en me r ober weniger groge Nug*

bilbung. ®er feuergefährliche ©lanjrug fegt geh befo«;

berS bei lomplijterten Kamtnlongruttionen an unb bei

Perwenbung oon garl rugenben geuerungSmateriatten
©olche Kamine gnb burch ben Kaminfeger im ©tnoer*

nehmen mit ber geuerpoltjet unb unter Penachticgt'!^
ber Nachbarfchaft auSjubrennen. ®aS Ausbrennen oon

Kaminen foil womöglich godwerlweife, oon oben beP'

nenb unb unter ' Anmenbung aller PorgchtSmafrep
oor geh gegen, gür Söfefjjwede ig am begen ein D«®

tum Kocgfalj berett ju halten. Kamtne gewöhnlicher 5®'

rungen foUen jährltch mtnbegenS 2 mal geretnigt w#'

ben ; ©aSabjüge gnb ebenfalls ju lontrollteren unb wenn

nötig ju reinigen. Pel Kaminen gewerblicher geuerunp

anlagen ig bte Peinigung nach Pebarf tn türjerenö®
räumen auSjuführen. ®te ©ebäubebegher gnb gei«l'
oerpgidgtet, bie Netnigung ber geuergellen unb

burch etnen In ber ©emetnbe lonjefgonierten ÄantinfV
ausführen ju lagen. Pegtser unb Plteter fta&en

De

Kaminfeger ben gutritt tn bie Näume mit geuergf'
unb Kaminen ju gegolten.

©egenganb eines PortrageS oon Herrn geuetpw'i

Abjunft greh bilbete baS ®gema „£georte über an
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polizet, Kontrolle in Um- und Neubauten, Erstellung und
Kontrolle von Feuerstellen." Wegletteud für die Aus-
Übung der Feuerschau ist die Verordnung betreffend die
Feuerpolizei für den Kanton Zürich vom 31. Dezember
1910, welche in 13 Abschnitten mit 153 Paragraphen
gegliedert, Aufschluß gibt über Verkehr mit Feuer und
feuergefährlichen Gegenstände», Vorschriften betreffend die

Beleuchtungsvorrichtungen und Heiz-, Koch- und ähnliche
Einrichtungen. Erstellung und Unterhalt gewöhnlicher
Feuerungsanlagen, Vorschriften für das Reinigen der
Feuerungsanlagen, anderweitige bauliche Anlagen und
Einrichtungen, elektrische Starkstromleitungen und An-
lagen, Erstellung und Betrieb von Motoren, Transport,
Lagerung und Behandlung und Verkauf von feuerge-
fährlichen Stoffen, Transport und Lagerung von Explo-
stostoffen, Vorschriften betreffend die Löschanstalten, Hand-
habung der Feuerpolizei und Gtrafbestimmungen. In
einigen besonderen Verordnungen find Vorschriften über
Auto-Einstellräume. über Karbid und Azetylen, über Ein-
richtung und Betrieb von Ktnotheatern und Aufbewah-
rung von Kinofilmen usw. niedergelegt.

Das Amt des Feuerschauers zählt nicht zu den Ämtern
angenehmer Art; das Verständnis für dessen Tätigkeit
ist im allgemeinen ein bedauerlich geringes, trotzdem dem
Feuerschauer eminente Werte des Volksoermögens zur
Bewahrung von Brandschäden anvertraut find.

Der Referent ging hierauf über zur detaillierten Be-
schreibung der feuerpolizeilichen Funktionen, wobei als
Beispiele ein Bauerngehöft, ein Mtethaus und ein Ge-
werbebetrieb dienten. Der Feuerschauer besteht fich das
zu inspizierende Objekt schon von außen und läßt auch
dessen nähere und weitere Umgebung nicht außer Acht.
Selbstverständlich ist, daß der Feuerschauer sich in ge-
höriger Form beim Hauseigentümer, Geschäftsinhaber,
Mieter, bei den Hausfrauen usw. anmeldet, erforderlichen-
falls durch Vorzeigung der amtlichen Legitimationskarte
sich ausweist. Er muß sich nicht damit begnügen, lediglich
die ihm vom Besitzer oder Mieter geöffneten Räume in
Augenschein zu nehmen, er muß gegenteils alle Räum-
ltchkeiten, vom Keller bis unter Dach durchgehen, fich nach
dem Verbleib der Asche, nach dem Aufbewahrungsort
feuergefährlicher Substanzen (Zündhölzer, Benzin, Ter-
pentin usw.), nach Einstellräumen für Motorfahrzeuge. Trak-
toren und dergleichen mehr, erkundigen und erforderlichen-
falls Ratschläge und Weisungen erteilen. Festgestellte Män-
gel find jeweils in besonderen Rapporten dem Gemeinde««!
zu melden, zwecks Erlaß einer befristeten Verfügung an
den Fehlbaren. Die Ofen sollen gut ausgestrichen und
nicht mit Abfällen vollgepfropft sein. In Gasküchen find
die Gasschläuche zu untersuchen. Bei Wohnungswechseln
werden die Ofen öfters verstellt; da ist darauf zu achten,
daß die Rauchrohreinmündungen ins Kamin mit gut pas-
senden ausgefütterten Rauchbüchsen und nicht nur mit
Papierschübeln oder mit über die Öffnung geklebten Ta-
peten, vermacht werden. Unzweckmäßig ist es, wenn an
Zenlralheizungskamine noch andere Feuerstellen ange-
schloffen werden; das gute Funktionieren der Heizung ist
dadurch in Frage gestellt und es besteht die Gefahr des
Austrittes von Rauchgasen oder sogar von giftigen Koh-
lenoxydgasen in Wohn- oder Schlafräume. In Neubauten
sollten Kaminwandungen stets 12 em dick hergestellt wer-
den, um eventuell später einzubauende Zentral- oder Eta-
geuhetzungen ohne Schwierigkeiten an ein solches Kamin
anschließen zu können. In Metzgereien und Bauervhäu-
fern find auch die Rauchkammern eingehend zu besichtigen.
Rnßtüren sollen intakt und stets mit einem Doppel ver-
sehen sein. Dem Feuerschauer steht auch die Befugnis
und Pflicht zu, über die Tätigkeit des Kaminfegers zu
wachen, zu welchem Zwecke in jedem Hause das Kamin-
fegerbüchlein zur Einficht zu verlangen ist. Sache des

Kaminfegers ist es. den Feuerschauer über festgestellt!

Mängel zu benachrichtigen. Auch Nebengebäude find der

feuerpolizeilichen Untersuchung zu unterziehen. Fehlere«
Blttzschutzanlagen find dem zuständigen Blitzschutzaufseher

zu melden. Durchbrochene Brandmauern sollen stets M
feuersicheren Verschlüssen versehen sein. In Werkstätte«

find die festen und die transportablen Feuer ungsetmich-
tungeu (Leimösen, Schweißanlagen, Essen usw.) genau

zu besehen. Für die Aufbewahrung brennbarer Abfälle,

Putzfäden usw. find geeignete eiserne Gefässe zu ver-

wenden. In Fabriken, größern Werkstätten, Versamm-

lungssälen usw. müssen Feuerlöschgerätschaften tu stets

gebrauchsbereitem Zustande vorhanden fein. Treppen und

Notausgänge müssen gut zugänglich sein. Das Anschlage«

von Holztäfer an Kaminwandungen ist nur zuzulassen,

wenn vorher die Kamine innen und außen gut verputzt
werden und sofern zwischen Kaminwand und Holztäfer
eine Eternit- oder Asbestplatte eingebracht wird. In
Kaminwandungen dürfen keine Leitungen, Rohrschellen,

Bilderhaken usw. eingelassen werden, über Hängelampe«,
sei es Petrol oder Gas, muß immer ein richtiger Decken-

schütz angebracht werden.
Als besonders wichtig bezeichnete der Referent die in

den Verordnungen stipulierte Anzeigepflicht der HauS-

befitzer und der Handwerker, bei Neuerstellung oder Ver-

änderung von Feuerungsanlagen; Fehlbare find dem

Gemeinderat zur Bestrafung anzuzeigen. In Neubauten

find die Feuerungsanlagen während der Bauzeit fort-

laufend zu kontrollieren.
Der Feuerschauer soll fich aber nicht nur mit der

Feststellung und Rapportierung von Mängeln befassen,

er soll es fich zur eisernen Pflicht machen, nach Ablauf
der angesetzten Frist Nachschau zu halten, dem Gemeinde-

rat über das Ergebnis der Nachschau Rapport zu er-

statten und für Säumige entsprechende Bestrafung und

im Falle von Gefahr die Ausführung von dringlichen

Sicherungsarbeiten auf dem Exekutionswege auf Kosten

des Fehlbaren zu beantragen. Außerdem kann die Ein-

ftellung eines Betriebes bis zur restlosen Erfüllung der

gesetzlichen Vorschriften veranlaßt werden. Den Gemein-

den steht für die Kosten solcher polizeilicher Maßnahmen
ew allen übrigen Pfandrechten vorgehendes gesetzliches

Pfandrecht an der betreffenden Liegenschaft zu.
über das Kaminfegerwesen in Bezug auf die

Feuerschau referierte Herr Hagenbucher, Ehef der

Feuerschau der Stadt Winterthur. Er behandelte vorerst

die vielerlei zur Verwendung gelangenden FeuerungS-

Materialien und deren me r oder weniger große Rnß-

bildung. Der feuergefährliche Glanzruß setzt sich befon

ders bei komplizierten Kamtnkonstruktionen an und be>

Verwendung von stark rußenden Feuerungsmaterialien
Solche Kamine sind durch den Kaminfeger im Etnver-

nehmen mit der Feuerpolizei und unter Benachrichtigt
der Nachbarschaft auszubrennen. Das Ausbrennen von

Kaminen soll womöglich stockwerkwetse, von oben bet
nend und unter Anwendung aller Vorsichtsmaßregeln

vor sich gehen. Für Löschzwecke ist am besten ein LW»

tum Kochsalz berett zu halten. Kamine gewöhnlicher Fene

rungen sollen jährlich mindestens 2 mal gereinigt «er-

den; Gasabzüge sind ebenfalls zu kontrollieren und n>en°

nötig zu reinigen. Bei Kaminen gewerblicher FeuernB
anlagen ist die Reinigung nach Bedarf in kürzeren W
räumen auszuführen. Die Gebäudebefitzer find geseW

verpflichtet, die Reinigung der Feuerstellen und Kant
durch einen in der Gemeinde konzessionierten KamiiW

ausführen zu lassen. Befitzer und Mieter haben ^
Kaminfeger den Zutritt in die Räume mit FeuerD
und Kaminen zu gestatten.

Gegenstand eines Vortrages von Herrn FeuttM
Adjunkt Fretz bildete das Thema «Theorie über u»
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Iitingung oon Nenjtnfahrjeugen unb Sagerung feuerge«
fS^cItc^ev ®toffe".

®er IX. Abfdjnttt be« lantonalen geuerpolljetoer«
utbnung §§ 103—115, unb bte fpejleUe Nerorbnung
jbet bie Unterbringung oon Automobilen unb bei für
bteje benûfcten NenjtnS unb ähnlicher 93rennßoffe oom
20. ®lai 1920 bep>. SRärj 1928, bilben bie ©runblage
fût btefe Ntaterten.

genergefährllche Stoffe foUen in Nietallgefäßen mit
guten Netfdhlüffen aufbewahrt werben, über Sofalen, in
benen größere SNengen feuergefährlicher Stoffe eingela«
gert finb, bürfen jte| ïeine SBohn», Arbeits» ober Ner«
Jaufiräume befinben. Am beften erfolgt bte Sagerung
größerer Quantitäten in eifernen 93et)ältern (©anfS) in
ben itbboben hinein, mit mtnbefteni 1 m ©rbfiberla»
getung unb mit ben nötigen gült- unb gapfoorrichtungen
unb ©gerungen, gür Sagerung größerer Mengen feuer»
gefährlicher Stoffe (j. 93. über 10 kg Nenjht) iß bie
leœiûigung ber ïantonalen geuerpoltjet elnphoten.

©taßellräume für Nlotorfahrjenge müffen oui feu er«

ßc^erem Nlaterial hergeftetlt werben, ©egen benachbarte
Aäume, in welken ftd} geuerungSanlagen befinben, §. 93.

SSafdjtfichen, bürfen feine Nerbtnbungen beßehen. Ner»
Hnbungitüren finb im übrigen pgelaffen, fofetn biefelben
auf Seite ber ©arage mit ©ternit» ober ©tfenblech oer»
fletbet unb mit gut funftionterenben Selbftfdjtteßer« oer-
feben werben, ©leftrifdje Sampen foüen Schufcgläfer er»
halten ; bte Schalter foüen womöglich außerhalb ber
@atage angebracht werben. Selbftrebenb barf in ber
®atage feine ^eipngSetnridjtung mit ©tnfeuerung bireft
tont ©aragenraum aui etngebaut werben, auch bürfen
auf ber Seite ber ©aragen feine Nußifiren tn Kamine
elngefefct werben. gwecfS Nermeibung non Unfällen burdj
©aëoergiftung foßen bie ©tnßeHräume gut oentilierbar
etngeridhtet werben. ©er ©aragenboben foH ©efäüe nach
Sinnen erhalten, um bas üöerßteßen non 93enjln InS
Sreie ju oerhinbetn. SBenn tn ben ©aragen 93obenab«
Kufe mit Anfdjluß an bie Kanalifation erfieUt werben
rooûen, fo barf MeS nur gefchehen butch ©tnbau eines
guten S3e«jlnabfdhciberS ; legerer iß periobifch p reinigen.
Sie ©inßeütäume für Automobile bürfen p feinen an»
betete 3®ecfen benüfct werben, ße foüen triebt pr Auf»
bewahruhg oon 93rennßoffen unb allerlei ©erätfehaften
Menen. ©er etnen ©Infteüraum für Nlotorfahrjenge neu
«tichten ober etnen fotdfjen tn ein beßehenbeS ©ebäube
«inbauen will, hat bem ©emeinberat p Rauben ber
tatonalen g"cuerepoliset etnen 93auplan mit Situations-
«tage, unter Nerwenbung eine! für btefen gweef be«

mmmten befonberen gormularS, im ©oppel etnpretdhen.
3# Drtfdjaften, welche bem ßäbhßhen 93augefefc unter»

ßnb, müffen bte Norfdjriften biefeS ©efefceS eben»
W» befolgt werben.

Untere ffante ©Inbltdfe in bie Konßruftion unb ben Ne»
«leb ber immer mehr auffommenben DelfeuerungS»
«tnrichtungen gab gerr När, ©edEpifer ber fanto-
»ölen geuerpoltjet. Seit bem Auffommen ber erßen
tait?®® ^ int Kanton gürich bereits über 15 oer»
iwene Spßeme unb gabrifate pläfßg erflärt worben.

r «ontroütätigfelt beS geuerfc|auerS, ber bei folchen
'"Pifchen Neuerungen in ber Siegel nicht gadfjmann iß,
Wtfinft ßch hauptfächlich baranf, bte Kamtne auf ihren
Wanb ju unterfuchen (©idhtigfettSprobe), bte ©anfan«
hl? r'' Deüettungen unb ©ntlüftungen, bie 93entilation
J yfytaumeS ufw. p prüfen unb Ölfeuerungsanlagen
ßta betriebe p beobachten. 3Jlaßgebenb für bie

'Jjtiutg oon OlfeuerungSeinridhtungen iß bte Ner«
"3 über bie ©tßeüung unb ben 93etrteb oon Öl«

um J®" W* ®ebetjung oon ©ohn« unb Arbeitsräumen
iJ? ">• SJlärj 1925. ©«mach ßnb bte bejügltdEjen ©e»

unter 93eglett einer genauen Nefdjjjrelbung ber An»

läge nnb beS SpßemS, oon ©etailjeichnungen unb eines

SituationSplaneS, jeweils im ©oppei, bem jußänbigen
©emeinberat einjuretchen, welcher bie ©eiterleilung an
bte fantonale geuerpoltjei beforgt.

Aber nicht nut p theoretischen ©rörterungen war
man an btefem geuerfchauetfurS pfammengefommen,
auch ber praftifhen 93etätigung würbe ein ©eil beS

Nachmittags gemibmet. S(n 6 ©ruppen oerteilt würben
93eßthtigungen oon geuerungSanlagen in inbußtießen unb
gewerbli^en 93etrieben unb in 9Bohn- unb ©efchäfts»
häufern oorgenommen. gn ber nachfolgenben ©iSfuf»
ßonSpfammenfunft würbe über bas ©rgebniS ber Unter-
fuchungen Napport erßattet. ®ie geßeHten fragen wur»
ben oon ben Herren greh unb ©anner tn fehr tnftruf»
tioer SCßeife beantwortet, gn oerfchtebenen Noten würbe
ber Anßcfjt AuSbrudf oerliehen, baß bie oom Qahre 1910
batierenbe fantonale geuerpolljetoerorbnung tn oerfcfjte»
benen fßunften mit ben tnjwifchen eingetretenen techni-
fchen gortfehrttten nicht mehr überetnßimme. Nom Nor-
ßjjenbcn würbe in AuSßcht geßeüt, baß man mit ber
©efamtreoißon, beren Notwenbigfeit nicht beßritten werbe,
pwatten müffe bis nach ooHjogener Neoißon beS fan«
tonalen Naugefe^eS.
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klvgung von Benzwfahrzeugen und Lagerung feuerge-
jährlicher Stoffe".

Der IX, Abschnitt der kantonalen Feuerpolizeiver-
vrdnung 103—115, und die spezielle Verordnung
Ger die Unterbringung von Automobilen und des für
diese benützten Benzins und ähnlicher Brennstoffe vom
K Mai 1920 bezw. März 1928, bilden die Grundlage
sär diese Materien.

Feuergefährliche Stoffe sollen in Metallgefäßen mit
Mm Verschlüssen aufbewahrt werden, liber Lokalen, in
deren größere Mengen feuergefährlicher Stoffe eingela-
zert find, dürfen sich keine Wohn-, Arbeits- oder Ver-
Imfsräume befinden. Am besten erfolgt die Lagerung
größerer Quantitäten in eisernen Behältern (Tanks) in
den Erdboden hinein, mit mindestens 1 m Erdüberla-
gnung und mit den nötigen Füll- und Zapfvorrichtungen
und Sicherungen. Für Lagerung größerer Mengen feuer-
gefährlicher Stoffe (z. B. über 10 Benzin) ist die

Bewilligung der kantonalen Feuerpolizei einzuholen.
Etnftellräume für Motorfahrzeuge müssen aus feu er-

sicherem Material hergestellt werden. Gegen benachbarte
Räume, in welchen fich Feuerungsanlagen befinden, z, B.
Waschküchen, dürfen keine Verbindungen bestehen. Ver-
bindungstüren find im übrigen zugelassen, sofern dieselben
ms Seite der Garage mit Eternit- oder Eisenblech ver-
Ileidet und mit gut funktionierenden Selbstschließern ver-
scheu werden. Elektrische Lampen sollen Schutzgläser er-
halten; die Schalter sollen womöglich außerhalb der
Garage angebracht werden. Selbstredend darf in der
Garage keine Heizungseinrichtung mit Einfeuerung direkt
vom Garagenraum aus eingebaut werden, auch dürfen
auf der Seite der Garagen keine Rußtüren in Kamine
eingesetzt werden. Zwecks Vermeidung von Unfällen durch
Nasvergiftung sollen die Einstellräume gut ventilierbar
eingerichtet werden. Der Garagenboden soll Gefälle nach
Innen erhalten, um das überfließen von Benzin ins
Freie zu verhindern. Wenn in den Garagen Bodenab-
iänfe mit Anschluß an die Kanalisation erstellt werden
wollen, so darf dies nur geschehen durch Einbau eines
Men Benzinabscheiders; letzterer ist periodisch zu reinigen.
Die Einstellräume für Automobile dürfen zu keinen an-
deren Zwecken benützt werden, fie sollen nicht zur Auf-
bewahruiig von Brennstoffen und allerlei Gerätschaften
dienen. Wer einen Etnstellraum für Motorfahrzeuge neu
errichten oder einen solchen in ein bestehendes Gebäude
einbauen will, hat dem Gemeinderat zu Handen der
Mtonalen Feuerpolizei einen Bauplan mit Situations-
«läge, unter Verwendung eines für diesen Zweck be-
stimmten besonderen Formulars, im Doppel einzureichen,
o» Ortschaften, welche dem städtischen Baugesetz unter-
ffut find, müssen die Vorschriften dieses Gesetzes eben-
W befolgt werden.

Interessante Einblicke in die Konstruktion und den Be-
lrieb der immer mehr aufkommenden Oelfeuerungs-
Zurichtungen gab Herr Bär, Techniker der kanto-
men Feuerpolizei. Seit dem Aufkommen der ersten
Magen find im Kanton Zürich bereits über 15 ver-
Wedene Systeme und Fabrikate zulässig erklärt worden.

„ trolltätigkeit des Feuerschauers, der bei solchen
Mischen Neuerungen in der Regel nicht Fachmann ist,
Mänkt fich hauptsächlich darauf, die Kamine auf ihren
Mond zu untersuchen (Dichtigkeitsprobe), die Tankan-

den Oelleitungen und Entlüftungen, die Ventilation
Heizraumes usw. zu prüfen und Olfeuerungsanlagen

î" Betriebe zu beobachten. Maßgebend für die

Mng von Olfeuerungseinrichtungen ist die Ver-
"Z fiber die Erstellung und den Betrieb von Öl-

à sü'. Beheizung von Wohn- und Arbeitsräumen
März 1925. Darnach find die bezüglichen Ge>

^ ' "nier Begleit einer genauen Beschreibung der An-

läge und des Systems, von Detailzeichnungen und eines

Situationsplanes, jeweils im Doppel, dem zuständigen
Gemeinderat einzureichen, welcher die Weiterleitung an
die kantonale Feuerpolizei besorgt.

Aber nicht nur zu theoretischen Erörterungen war
man an diesem Feuerschauerkurs zusammengekommen,
auch der praktischen Betätigung wurde ein Teil des

Nachmittags gewidmet. In 6 Gruppen verteilt wurden
Bestchtiqungen von Feuerungsanlagen in industriellen und
gewerblichen Betrieben und in Wohn- und Geschäfts-
Häusern vorgenommen. In der nachfolgenden Diskus-
sionszusammenkunft wurde über das Ergebnis der Unter-
suchungen Rapport erstattet. Die gestellten Fragen wur-
den von den Herren Fretz und Tanner in sehr instruk-
tiver Weise beantwortet. In verschiedenen Voten wurde
der Anficht Ausdruck verliehen, daß die vom Jahre 1910
datierende kantonale Feuerpolizeioerordnung in verschie-
denen Punkten mit den inzwischen eingetretenen techni-
schen Fortschritten nicht mehr übereinstimme. Vom Vor-
sitzenden wurde in Aussicht gestellt, daß man mit der
Gesamtrevifion, deren Notwendigkeit nicht bestritten werde,
zuwarten müsse bis nach vollzogener Revision des kan-
tonalen Baugesetzes.
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